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chen. Statt dessen gelıngt 65 aber dem Verfasser für den großen Leserkreıs
VO Chrısten, dıe sıch über dıe Geschichte ihrer Kırche informıeren wollen,
ein umfassendes Bıld des Wırkens Johannes Bugenhagens darzubieten. Die-
SCS iırken TEe11C selbst sehr facettenreıich:

Hr Wäal der engste Vertraute und Beıichtvater Luthers, mıt dem Reformator
persönlıch verbunden. SeIin ırken als Wıttenberger Stadtpfarrer ann b1I-
SCHNOTLC genannt werden, da in dıiesem Amt zugle1c. als Generalsuper-
intendent und Vısıtator wiırkte, der auch dıe Aufgabe hatte, die VON Wiıt-
enberg aus entsandten Jungen Theologen ZAE Predigtamt ordınıeren.
uch aQuDerT‘! Wıttenbergs wirkte CT als Reformator, wobel seine Kırchen-
ordnungen entstanden, dıe das en des norddeutschen Luthertums
sentlıch prägten urc dıe diıeser Kırchenordnungen der Braun-
schweiger VON 528 wurde das Amt des Stadtsuperintendenten („Super-
attendent‘‘) für viele Städte geformt. Da OT AaUus Pommern tammte, WAarTr seine
Muttersprache das Nıederdeutsche Darum hatte seine Tätigkeıt als 1ıbel-
ausleger und -übersetzer insbesondere ın den Terrıtorıien, dıe ZU nı]ıeder-
deutschen Sprachgebiet gehörten, Bedeutung.

Das ucnhleın g1bt vielerle1ı Detaıulınformationen und i1st anschaulıch und
informatıv geschrieben. Es eıgnet sıch auch gut als eschen für Miıtarbeiter
In der Gemeınde. Jürgen I hiestelmann

olfgangz Sommer, Politıik, Theologie UN: Frömmigkeit LUM Luthertum
der Frühen euzeilt. Ausgewählte Aufsätze, (Forschungen ZUT Kirchen-
und Dogmengeschichte, /4), Vandenhoeck uprechlt, Göttingen
1999, ISBN 3-325-35162-7 S3178 E

Sommer legt mıt diıesem Band Aufsätze VOTLI, dıe der Polıtık, Theologıe und
Frömmigkeıt des Luthertums des 16 und Z Jahrhunderts gew1ıdmet SINd.
Der Band hat Z7WEel nıcht immer voneınander trennende Schwerpunkte,
ämlıch einmal das Verhältnis VOoN Theologıe und Polıtiık zue1inander (vor al-
lem 1mM 1INDI1C auf das Amt der Hofprediger) und dann die Gestalt Johann

Von den 13 Aufsätzen agen 10 bereıts edruckt VOTIL. Im etzten Auf-
SatZz, der mıt dem 1te des Bandes überschrieben ist, g1bt VT einen “‘Rück-
1G und USDI1C auf dıe Dıskussion in der gegenwärt  igen Forschung”. SO
nützlıch dieser Beıtrag ist, der Leser sollte nıcht [1UT iıhn ZUr Kenntnis neh-
ICI

In der Tat DIie Forschung wendet sıch übrıgens interdıszıpliınär A1-
wärtig INteNS1IV der eıt zwıschen Reformatıon und u  ärung Das auf
Gottfried INO zurückgehende 1schee VOoON der lutherischen (Orthodoxie
als VON “toter Gelehrsamkeit und rechthaberischer Polemik” bestimmt, sollte
dadurch ndlıch überwunden werden.

Den Auftakt des Bandes bıldet der ausführliche Aufsatz über “DIie Unter-
scheidung und /uordnung der beıden Reıiche bzw. Regımente in Luthers
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Auslegung des 101 Psalmes’”. on Mathesıius rühmte mıt Cruciger diese
Auslegung als ‘“dıe gelehrteste und welseste chrıft (Luthers) in deutscher
Sprache”. In erneDliıchem Kontrast dazu steht, daß S1e in der Jüngeren For-
schung aum Erwähnung, geschweıige denn Berücksichtigung fand ‘L uther
stellt diesen salm konsequent in das 1G des ersten Gebotes Es geht iıhm
in allem, W d Davıds Regıment preist, dıe Souveränıtät (jottes und
se1ın wunderbares Handeln In der Geschichte” 16) Ja, 6S ist aradıgma für
das Geschichtshandeln (jottes überhaupt hinsıchtliıch des geistlıchen und
weltlıchen Regiments eiInes gottesfürchtigen Regenten. Die Auslegung VON

535 ist keine staatstheoretische oder soz1alethısche Abhandlung, sondern,
WI1Ie oft be1 Luther, eın Gewissensratschlag in konkreter Sıtuation SEe1-
NCN Kurfürsten, 1im gewIlssen Sinne eın Regentenspiegel. Luther sıeht das
Regieren in einem Doppelaspekt. Im geistlıchen an geschieht 1m Wort
und Dienst Gottes, 1m weltliıchen erı 6S dıe egelung zwıschenmenschlı-
cher Beziıehungen DbZw. der irdıschen Gijüter Deo er Regent hat ohl
ZUT TFC 1m geistlıchen Regiment hınzuführen, aber hat nıcht ın sS1e h1In-
einzuregleren, CT darf el Regımente nıcht mıteinander vermiıschen. Das
geistlıche Regiment ist unabhängig VOIN en innerweltliıchen Sicherungen,
das weltliıche ist gebunden irdısche Lebensgesetze. Luther weıß, muß
..  SOIC untersche1d dıser zweler e1i1cCc eın blewen” 40) Fürsten en (jo0t-
tes Wort nıcht “endern und meılstern” und nıcht bestimmen wollen, .6.  WwWas
INan leren und predigen solle  27 42) Ja, das ist ihnen verboten! berZ Re-
gieren im welitlıchen Regiment bedarf N der 1gemeın-menschlichen Ver-
nunft:;: Gott bedient sıch also der Vernunft des Menschen In diesem Keg1-
ment SO ann das weltliche Regiment ‘“furbild der rechten selıgkeıt” se1n,
ohne den qualıtativen Unterschie: zwıschen Zeıitlichkeit und wiıgkeıt]

verwıischen (44 1, Luther CC dem Regenten den eschatologıschen
Gerichtsernst e1In; CT hat über se1in Regıieren VOT Gott Rechenscha: geben

Daß “Christlicher Glaube und Weltverantwortung” untrennbar I111-

mengehören, verdeutlıicht VT auch 1m zweıten Beıtrag, 1n dem Luthers Be-
ziehungen seinen Landesherren arste. Leidenschaftliıch kämpft Luther
..  gegen eine Vermischung der weltliıchen Angelegenheıten mıt dem vangel1-

das nıcht als Miıttel ZU wec mıßbraucht werden darf” (60.) Politische
Bündnisprobleme WAailCN darum für iıhn angesichts der theologischen Wahr-
heitsfrage zweıtrang1g. Seinen Kurfürsten ist CI, auch oder gerade weiıl
S$1e dem Evangelıum aus echter Glaubensüberzeugung zugetan Ire1l-
mütıg entgegengetreten, WEeNN 6r dies für nötıg 1e Er macht ıhnen deut-
lıch, Ss1e nıcht 1n dıe Kırche hıneinzuregieren en Angesichts der nNnOt-
wendigen Vısıtationen Sagl 6r ıhnen, SIE selen UTr ‘Notbischöfe”, die e1igent-
liıchen Vısıtatoren, 1SCNHNOIe und Leıter der TC waren die ITheologen.

Wiıchtig ist CS 5Sommer, dıe “ Stellung lutherischer Hofprediger im Heraus-
bıldungsprozeß frühmoderner Staatlıchkeit und Gesellscha:  29 herauszuarbei-
ten Gegenüber den calvınıstischen Hofpredigern in Brandenburg, be1 denen
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CI “Staatsverfallenheıit” konstatiert, sıeht C} be1 den lutherischen viel N1S-
keıtskritik. In Sachsen, dem bedeutendsten Hof 1m lutherischen eutschlan
wurde Hoe VON Hoenegg erstmals “Oberhofprediger” und übte als olcher
quasıi-landesbischöfliche Funktionen dus Leyser beschemigt ] A “dıe nab-
hängigkeıt des geistlichen Amtes  27 herausgestellt aben;: OE scheute sıch
nıcht, In ““Strafpredigten” dıe äsaropapıe, eine mangelnde Unterscheidung
VoNn geistlıchem und weltlıchem Amt, miıt der Dreiständelehre aNZUDTaN-
SCIN Das Hofpredigeramt ist eın °°W ächter- und Strafamt160  Von Büchern  er “Staatsverfallenheit” konstatiert, sieht er bei den lutherischen viel Obrig-  keitskritik. In Sachsen, dem bedeutendsten Hof im lutherischen Deutschland,  wurde Hoe von Hoenegg erstmals “Oberhofprediger” und übte als solcher  quasi-landesbischöfliche Funktionen aus. Leyser bescheinigt er, “die Unab-  hängigkeit des geistlichen Amtes” herausgestellt zu haben; er scheute sich  nicht, in “Strafpredigten” die Cäsaropapie, eine mangelnde Unterscheidung  von geistlichem und weltlichem Amt, mit Hilfe der Dreiständelehre anzupran-  gern. Das Hofpredigeramt ist ein “Wächter- und Strafamt ... gegenüber der  Obrigkeit‘“! Geier erklärt dem Kurfürsten, Gott habe ihn zwar in sein Amt ge-  führt, aber er könne es ihm auch wieder nehmen, aber bei ihm spielt die Drei-  ständelehre keine Rolle mehr. Eine “Anpassung an bestehende Verhältnisse  oder gar Resignation gegenüber dem frühabsolutistischen Staatsaufbau” ist  bei ihm nicht festzustellen. Erst im Pietismus wurde das in der lutherischen  Orthodoxie durch Zweiregimenten- und Dreiständelehre bereitgehaltene Kri-  tikpotential verspielt. Hier möchte man dann ‘““aus dem Evangelium die Ord-  nung des Staates ableiten”. (Das Einkommen eines Oberhofpredigers ent-  sprach übrigens etwa dem eines Leibarztes.) - Interessant ist auch ein Bei-  trag, in dem Sommer uns Luther als Propheten der Deutschen und der End-  zeit darstellt. Es gab Zusammenstellungen seiner Prophezeiungen in Form  von Loci am Ende des 16. Jahrhunderts. Sie haben ‘“das Bild Luthers als pro-  phetische Lehrautorität wesentlich mitgeprägt”. Verschwiegen wurde dabei  nicht Luthers Bedauern, ‘“daß er ein Deutscher ist und auch zehn Mose ge-  gen das Elend in Deutschland nichts ausrichten würden” (169, 172).  Die letzten Beiträge sind Johann Arndt und seinem Werk gewidmet. Hier  wird deutlich, wie praktisch-theologisch Arndt, gerade als Generalsuper-  intendent in Celle, war. Seine Bedeutsamkeit liegt aber natürlich in seinen  “Vier Büchern vom wahren Christentum”’ begründet, deren Wirkung von kei-  nem luth. Theologen wieder erreicht worden ist. Sommer hebt mit Recht her-  vor, daß der Ausdruck “vier Bücher” nicht zufällig ist; es geht Arndt um Got-  tes “vier Offenbarungsweisen gegenüber dem Menschen”, um Gottes Bild  im Menschen, seinen Fall und seine Erneuerung, um Christi Menschwer-  dung und sein Leiden als Spiegel für unser Leben, um die Veranschauli-  chung des Reiches Gottes im menschlichen Herzen und schließlich darum,  was wir Gott und dem Nächsten schuldig sind. Er meint, das “Buch der  Schrift” und das ‘“Buch der Natur” beglaubigten sich gegenseitig. Auf der  Grundlage der paracelsischen Naturphilosophie versucht er - wie übrigens  auch Böhme, mit dem Arndt viel verbindet -, “die Offenbarung Gottes in der  Bibel mit dem neuen kopernikanischen Weltbild sinnvoll zu verbinden” (225).  Sommer wehrt sich - wohl mit Recht - dagegen, daß Arndt - wie jüngst wie-  der im Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte - zu den Spirituali-  sten bzw. zu den Außenseitern der lutherischen Kirche gezählt wird. Ande-  rerseits sieht er, daß es in der Arndtschen Theologie ‘“keine zwei Reiche oder  Regimente nebeneinander gibt, sondern vielmehr der geistliche Bereich weit-gegenüber der
Obrigkeıt‘‘! (jeler erklärt dem Kurfürsten, (Gjott habe ıhn Z W al In sein Amt SC
führt, aber (ST.: könne Cr ihm auch wleder nehmen, aber be1 i1hm spielt dıe DDre1i-
standelenre keine mehr. iıne "Anpassung bestehende Verhältnisse
oder Sal Res1ignatiıon gegenüber dem frühabsolutistischen Staatsaufbau” ist
be1l ıhm nıcht festzustellen. rst 1im Pietismus wurde das In der lutherischen
rthodoxıe Urc Zweıregimenten- und Dreiständelehre bereitgehaltene KrIı-
tikpotential verspielt. Hıer möchte I1a dann ...  aus dem Evangelıum dıe Ord-
NUNS des Staates ableıten”. Das FEinkommen eInNnes Oberhofpredigers ent-
sprach übrıgens etiwa dem eINes Leıbarztes Interessant ist auch eın Be1-
trag, In dem Sommer uns Luther als Propheten der Deutschen und der End-
zeıt darstellt EKs gab Zusammenstellungen sel1ner Prophezeiungen In Form
VO  —_ OC1 Ende des Jahrhunderts S1e en “°das Bıld Luthers als PIO-
phetische Lehrautorität wesentliıch mıtgeprägt”. Verschwiegen wurde el
nıcht Luthers Bedauern, f eın Deutscher ist und auch zehn Mose SC-
SCH das en in Deutschland nıchts ausrıchten würden ” (169, /2)

DiIe etzten Beıträge sınd Johann Arndt und seinem Werk gew1ldmet. Hıer
wırd eutlıc W1e praktısch-theologisch Arndt, gerade als Generalsuper-
intendent In elle, WAITN. Seine Bedeutsamkeıt 1eg aber natürlıch in selinen
“Vıer Büchern VO wahren Christentum ” begründet, deren Wiırkung VON ke1l-
1913801 uth Theologen wlıeder erreicht worden ist Sommer hebt mıt ec her-
VOTL, daß der Ausdruck “vIier Bücher” nıcht zufällig ist; CS geht rndt (jot-
(es “vIer UOffenbarungsweisen gegenüber dem Menschen”, (Gjottes Bıld
im Menschen, seinen Fall und seine Erneuerung, Christi Menschwer-
dung und se1ın Leiden als Spliegel für eben, dıe Veranschaulıi-
chung des Reıiches (jottes 1im menschlıchen Herzen und sSschlıeblic darum,
Was WIT (Gjott und dem Nächsten schuldıg Sind. Er meınt, das °B der
SC und das °‘B der Natur” beglaubigten sıch gegenseıt1g. Auf der
rundlage der paracelsıschen Naturphilosophie versucht 1: WIE übrıgens
auch Öhme, mıt dem rndt viel verbindet dıie Uffenbarung Gottes In der

mıt dem kopernikaniıschen sınnvoll verbinden ” (225)
Sommer wehrt sıch ohl mıt ec dagegen, daß rndt WIEe Jüngst WIe-
der 1mM andDuc der Dogmen- und Theologiegeschichte den Spiırıtuali-
sten DZw. den Außenseıitern der lutherischen Kırche ezählt wird. nde-
rerseıts sıeht CI, daß in der Arndtschen Theologie 'keiıne Zzwel Reiche oder
Regımente nebeneinander g1bt, sondern vielmehr der geistliche Bereich welt-
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gehend den Interessen des weltliıchen Amtes dıenstbar gemacht WITr
Johann Saubert, der Nürnberger eologe, der sıch für rndt einsetzt, be-
L(ONLT, daß 6S das “"fromme enVon Büchern  161  gehend den Interessen des weltlichen Amtes dienstbar gemacht wird” (236).  Johann Saubert, der Nürnberger Theologe, der sich für Arndt einsetzt, be-  tont, daß es das ‘fromme Leben ... nicht ohne die reine Lehre” gibt (248). Die  Frömmigkeit Arndts war — im Unterschied zu der im 15. Jahrhundert — keine  Jenseitsfrömmigkeit, sondern eine “individuell-verinnerlichte Diesseits-  frömmigkeit” (276). Wenn seit Arndt es im Luthertum keine so weitwirkende  Erbauungsliteratur mehr gegeben hat, so ist das eine Tatsache, die auch für  die anderen Konfessionskirchen cum grano salis zutrifft. Anfang des 17.  Jahrhunderts entfiel etwa 1/4 der gesamten Buchproduktion in Europa auf  Erbauungsliteratur! Da sie die Konfessionsgrenzen übersprang, führte sie  auch zur Nivellierung des Konfessionsbewußtseins — ein Gedanke, den Som-  mer vielleicht noch deutlicher hätte hervorheben können.  In seinem eingangs bereits genannten Forschungsüberblick erhält der  Leser wichtige Informationen darüber, womit sich die gegenwärtige For-  schung befaßt. Der ältere Ausdruck “altprotestantische Orthodoxie” wird  ebenso wie die neueren Ausdrücke “Spätreformation”, “Reformorthodoxie”,  “Zeitalter des Barock” oder “Konfessionalisierung” als Kennzeichen der Zeit  vom Verfasser hinterfragt. Sommer spricht lieber vom “Luthertum der Frühen  Neuzeit” (288). Rez. gibt zu bedenken, ob dieser Ausdruck nun aber nicht  doch ein zu formaler ist. Ist nicht das Kennzeichen der Zeit, daß die lutheri-  sche Orthodoxie dieser Zeit zwei Brennpunkte hat, nämlich Frömmigkeit und  reine Lehre? Sollte man statt von “Reformorthodoxie” darum nicht lieber von  “Frömmigkeitsorthodoxie” sprechen? M. E. wird dies gerade an Person und  Werk Johann Gerhards deutlich. Rez. vermutet, an dieser Stelle mit dem Ver-  fasser prinzipiell einig zu sein (zu 270).  Rez. hat aus dem Aufsatzband viel gelernt. Alte Klischees werden massiv  abgebaut. Die Bedeutsamkeit der Fundamentalunterscheidung von Gesetz  und Evangelium bzw. von den beiden Regimenten, die in der lutherischen Or-  thodoxie - gerade auch bei den Hofpredigern - lebendig blieb, ist ebenso  wichtig wie die Bedeutung der Frömmigkeit in dieser Zeit auch für das Lu-  thertum. Sommer hat die Forschung erheblich befruchtet. Es fällt auf, daß  manch ältere Literatur, die an sich seine Position schon eingenommen hatte,  wenig berücksichtigt wird. Nur einmal wird Elerts Morphologie des Luther-  tums erwähnt, obwohl hier viele Ansätze zu Sommers Forschungsergebnis-  sen gegeben sind. Zu Hoburg (258 f.) ist auf M. Schmidts Aufsatz in der  Sommerlath-Festschrift (“Bekenntnis zur Kirche”, hg. von E.-H. Amberg und  U. Kühn, Berlin 1960) hinzuweisen.  Alles in allem aber ein sehr interessanter und auf dem neuesten Stand der  Forschung stehender Aufsatzband.  Karl-Hermann Kandlernıcht ohne die reine Lhr” g1bt DIe
Frömmigkeit WTr 1m Unterschie: der 1mM 15 Jahrhundert keine
Jenseitsirömmigkeit, sondern eine “indıviduell-verinnerlichte Diesseımıts-
irömmigkeıt” Wenn seıt rndt CS 1im Luthertum keine weıtwıirkende
Erbauungsliteratur mehr gegeben hat, Ist das eiıne JTatsache, dıie auch für
dıie anderen Konfessionskirchen Cu salıs zutrıfft. Anfang des
Jahrhunderts ntfiel etwa 1/4 der Buchproduktion in Europa auf
Erbauungsliteratur! Da S1e dıe Konfessionsgrenzen übersprang, S1e
auch ZUr ıvelherung des Konfessionsbewußtseins eın Gedanke, den SOom-
9018 vielleicht noch deutlicher hätte hervorheben können.

In seinem eingangs bereıts genannten Forschungsüberblick erhält der
Leser wiıichtige Informationen darüber, womıiıt sıch dıe gegenwärtige For-
schung befaßt Der äaltere Ausdruck "altprotestantische Orthodoxie’ wırd
ebenso WIEe dıe TNECUCIEN Ausdrücke “ Spätreformation’”, “Reformorthodoxie’,
“Zeıitalter des arock”’ oder Konfessionalisierung” als Kennzeichen der eıt
VO Verfasser hinterfragt. Sommer pricht heber VO “Luthertum deren
Neuzeıt” Rez g1bt edenken, ob dieser Ausdruck NUunNn aber nıcht
doch eın ormaler 1st Ist nıcht das Kennzeıchen der LeIit. daß dıe utheri-
sche rthodoxie dieser eıt Zzwel Brennpunkte hat, ämlıch römmigkeit und
reine Lehre? Sollte INan Von “Reformorthodoxie” darum nıcht leber VOoNn
"Frömmigkeitsorthodoxie” sprechen? wırd dies gerade Person und
Werk Johann Gerhards eutilic Rez vermutet, diıeser Stelle mıt dem Ver-
fasser prinzipiell ein12 sSeIN (zu 270)

Rez hat dus dem Aufsatzband viel gelernt. Ite Klıschees werden MAassıv
abgebaut. Die Bedeutsamkeit der Fundamentalunterscheidung VonNn Geset7z
und Evangelium DZW. VoNn den beiden Regimenten, dıe In der lutherischen Or-
thodoxie gerade auch be1l den Hofpredigern Jebendig 16© ist ebenso
wichtig W1e dıe Bedeutung der Frömmigkeit in dieser eıt auch für das Lu-
thertum. Sommer hat die Forschung erheblich befruchtet Es auf, daß
manch ältere Lıiteratur, dıe sıch selne Posıtion schon eingenommen hatte,
wenı12 berücksichtigt wird. Nur einmal wırd Morphologie des Luther-
tums erwähnt, obwohl hler viele Ansätze Sommers Forschungsergebnis-
SCH gegeben S1Ind. 7u Hoburg 258 ist auf CAhmıi1ıdts Aufsatz In der
Sommerlath-Festschrift (“Bekenntnis 7AHLE Kırche”, hg VONn K Amberg und

Kühn, Berlıin hinzuweisen.
es in lem aber ein sehr interessanter und auf dem anı der

Forschung stehender uIsatzban Karl-Hermanner


